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Zustimmungsbedürftige Geschäfte 

TOP 3: Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 

Der Jahresabschluss der Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH zum 31. Dezember 2022 und der La
gebericht der Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH für das Geschäftsjahr 2022 sind der Anlage zu 
entnehmen. 

In der Anlage ist der Bericht der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Deloitte) über die Abschluss
prüfung für das Geschäftsjahr 2022 beigefügt. 

Deloitte hat für den Jahresabschluss zum 31.12.2022 sowie für den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 einen 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von EUR 2.233 ab. 
Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. 

Beschlussvorschläge: 

• Der Aufsichtsrat billigt den von der Geschäftsführung vorgelegten und von der Deloitte geprüften und mit 
einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss der Städtische Werke Mag
deburg Verwaltungs-GmbH zum 31.12.2022 und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, folgende Be
schlüsse zu fassen: 

o Die Gesellschafterversammlung stellt den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der De
loitte versehenen Jahresabschluss 2022 der Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH fest. 

o Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Bilanzgewinn 2022 in Höhe von 23.911,30 EUR beste
hend aus dem Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 2.232,82 EUR und dem vorgetragenen Gewinn auf 
neue Rechnung vorzutragen. 

o Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung für das Geschäfts
jahr 2022 Entlastung. 

o Die Gesellschafterversammlung wählt Deloitte zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023. Die 
Aufsichtsratsvorsitzende wird bevollmächtigt, die Deloitte auf der Grundlage des vorgenannten Be
schlusses zur Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 und der Prüfung gemäß § 53 
Haushaltsgrundsätzegesetz zu beauftragen. 

• Der Aufsichtsrat nimmt den Lagebericht der Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH für das 
Geschäftsjahr 2022 zur Kenntnis. 


